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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

VStG §24;

VStG §44a Z1;

VStG §9 Abs1;

VStG §9;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/02/0146 E 24. August 2001 RS 1

Stammrechtssatz

Die Berufungsbehörde ist verp7ichtet, das die Verantwortlichkeit des Beschuldigten konstituierende Merkmal im

Rahmen der von ihr zu tre:enden Entscheidung richtig und vollständig anzugeben, was eine Richtigstellung des von

der Erstbehörde angesprochenen, von der Berufungsbehörde aber nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens

als unzutre:end erkannten Verantwortlichkeitsmerkmals einschließt. Dies gilt z.B. auch für die Änderung vom

handelsrechtlichen Geschäftsführer einer GmbH auf Inhaber eines Einzelunternehmens und die Änderung der

Gesellschaft.

Schlagworte

Beschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die Sache Besondere Rechtsprobleme

VerwaltungsstrafrechtSpruch der Berufungsbehörde Änderungen des Spruches der ersten InstanzVerantwortlichkeit

(VStG §9) zur Vertretung berufenes OrganVerantwortlichkeit (VStG §9)Berufungsverfahren Befugnisse der

Berufungsbehörde hinsichtlich Tatbestand und SubsumtionBesondere verfahrensrechtliche Aufgaben der

Berufungsbehörde Spruch des Berufungsbescheides
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